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§ 1 Versicherte Sachen und Personen 
 
1. Versichert ist das gesamte Reisegepäck des 
Versicherungsnehmers, seiner mitreisenden Fami-
lienangehörigen sowie seines Lebensgefährten und 
dessen Kinder, soweit diese Personen mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
leben und unter seiner Anschrift gemeldet sind.  
 
2. Für außerhalb der häuslichen Gemeinschaft 
mit dem Versicherungsnehmer lebende Kinder gilt 
Folgendes: 
Mitversichert ist das Reisegepäck  
a) der mitreisenden minderjährigen, unverheirate-

ten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- und Pflegekinder) des Versicherungs-
nehmers und seines Lebensgefährten; 

b)  der mitreisenden volljährigen, unverheirateten 
und nicht in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft lebenden Kindern (auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder) des Versicherungsneh-
mers und seines Lebensgefährten, solange sie 
sich noch in einer Schul- oder sich daran unmit-
telbar anschließenden beruflichen Erstausbil-
dung befinden. Berufliche Erstausbildung be-
deutet:  
–  Lehre mit Abschluss; 
–  Lehre mit Abschluss und anschließendem  

Studium, auch Bachelor- und unmittelbar 
angeschlossener Masterstudiengang; 

–  Studium mit Abschluss, auch Bachelor- 
und unmittelbar angeschlossener Master-
studiengang. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt bestehen: 
–  bei einer Wartezeit von bis zu einem Jahr 

im Anschluss an die Schul- oder Berufs-
ausbildung – bis zum Erhalt eines Ausbil-
dungs-, Studien- oder Arbeitsplatzes; 

–  bei Ableistung des Grundwehrdienstes, ei-
nes freiwilligen Wehrdienstes, eines inter-
nationalen oder nationalen Jugendfreiwilli-
gendienstes (Freiwilliges Soziales oder 
Ökologisches Jahr) oder des Bundesfrei-
willigendienstes nach der Schule sowie 
vor, während oder im Anschluss an die Be-
rufsausbildung; 

–  für Volljährige, unverheiratete Kinder nach 
Beendigung der Schul-/beruflichen 
Erstausbildung bei Arbeitslosigkeit in un-
mittelbarem Anschluss an diese Ausbil-
dungsmaßnahmen bis zu einem Jahr nach 
deren Abschluss.  

Unmittelbar (und keine Unterbrechung im vor-
stehenden Sinne) ist ein Zeitraum von bis zu 
einem Jahr (Wartezeit). Während der versicher-
ten Wartezeiten kann eine Aushilfstätigkeit (so 
genanntes Jobben) ausgeübt werden. 
Sofern mitversicherte Kinder kraft Gesetz zur 
Aufsicht über eigene minderjährige Kinder ver-
pflichtet sind, sind diese ebenfalls mitversichert. 
Nicht versichert ist die Referendarzeit.  

 
3. Für Reisen, die  
–  mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 

Gemeinschaft lebende Personen gem. Nr. 1  
–  Kinder des Versicherungsnehmers und seines 

mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Lebensgefährten gemäß Nr. 2 

getrennt oder allein unternehmen, besteht ebenfalls 
Versicherungsschutz. 
 
4. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen 
des persönlichen Reisebedarfs, die während einer 
Reise mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung 

getragen oder durch ein übliches Transportmittel 
befördert werden. Als Reisegepäck gelten auch 
Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise 
erworben werden.  
 
Mitversichert sind – im Rahmen der für den Vertrag 
geltenden Versicherungssumme –  
–   Mobiltelefone/Smartphones; die Entschädigung 

hierfür ist begrenzt auf 500 EUR.  
– Foto-, Filmapparate und tragbare Videosyste-

me. die Entschädigung hierfür ist begrenzt auf 
2.000 EUR. 

Für diese beiden Positionen wird eine gegebenen-
falls vorhandene Unterversicherung nicht berück-
sichtigt. 
 
Darüber hinaus sind mitversichert 
– Hörgeräte, Brillen und Kontaktlinsen; 
– Gegenstände, die üblicherweise nur zu berufli-

chen Zwecken mitgeführt werden.  
Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsit-
zes der Versicherten aufbewahrt werden (z. B. in 
Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen), gelten 
nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu 
Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen wer-
den.  
 
5.  Versicherungsschutz für Sportgeräte   
a)  Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportge-

räte - jeweils mit Zubehör - sind nur versichert, 
solange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem 
Gebrauch befinden; Außenbordmotoren sind 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

b)  Fahrräder sind in folgendem Umfang mitversi-
chert:   
aa)  Versicherungsschutz besteht auch für 

Fahrräder, solange sie sich nicht in be-
stimmungsgemäßem Gebrauch befinden.   

bb)  Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz 
nur, wenn das Fahrrad zur Zeit des Dieb-
stahls durch ein Kabelschloss oder ein 
Schloss mit vergleichbarem Sicherheits-
wert, hierzu zählen regelmäßig keine 
Rahmenschlösser, gesichert war. § 2 Nr. 1 
bleibt unberührt. 

cc)  Der Versicherer ersetzt Schäden an mit 
dem Fahrrad lose verbundenen und re-
gelmäßig seinem Gebrauch dienenden 
Sachen nur, wenn sie zusammen mit dem 
Fahrrad abhandengekommen sind.   

dd)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf maximal 300,00 EUR begrenzt, wenn 
der Diebstahl während der Nachtzeit ver-
übt wird. Als Nachtzeit gilt allgemein die 
Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr.   

ee)  Der Versicherungsnehmer oder Versicher-
te hat Unterlagen über den Hersteller, die 
Marke und die Rahmennummer der versi-
cherten Fahrräder zu beschaffen und auf-
zubewahren. Verletzt der Versicherungs-
nehmer oder Versicherte diese Bestim-
mung, so kann er Entschädigung nur ver-
langen, wenn er die Merkmale anderweitig 
nachweisen kann.   

c)   Segelsurfgeräte sind in folgendem Umfang 
mitversichert:   
aa)  Versicherungsschutz besteht auch für Se-

gelsurfgeräte, solange sie sich nicht in be-
stimmungsgemäßem Gebrauch befinden.   

bb)  Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz 
nur, wenn das Segelsurfgerät zur Zeit des 
Diebstahls durch ein Kabelschloss oder ein 
Schloss mit vergleichbarem Sicherheits-
wert gesichert war. § 2 Nr. 1 bleibt unbe-
rührt.  

cc)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf maximal 300,00 EUR begrenzt, wenn 
der Diebstahl während der Nachtzeit ver-
übt wird. Als Nachtzeit gilt allgemein die 
Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr.   

dd)  Der Versicherungsnehmer oder Versicher-
te hat Unterlagen über den Hersteller, die 
Bezugsquelle, die Marke und die Fabrika-
tionsnummer der versicherten Segelsurf-
geräte zu beschaffen und aufzubewahren. 
Verletzt der Versicherungsnehmer oder 
Versicherte diese Bestimmung, so kann er 
Entschädigung nur verlangen, wenn er die 
Merkmale anderweitig nachweisen kann.   

d)   Für Skier (einschließlich Stöcke), Skibobs oder 
Schlitten gilt folgender erweiterter Versiche-
rungsschutz:   
aa)  Der Versicherer leistet Ersatz für plötzli-

chen Bruch der versicherten Sachen wäh-
rend ihres bestimmungsgemäßen Ge-
brauchs.   
Der Versicherer leistet keinen Ersatz für  
– Schäden an Kanten und Belag, soweit 

diese nicht auf einen versicherten 
Bruch zurückzuführen sind;  

– Schäden an der Bindung sowie  
den Halteschlingen und Tellern  
der Stöcke.   

bb)  Die Entschädigung ist – im Rahmen der für 
den Vertrag geltenden Versicherungs-
summe – je Versicherungsfall auf 
300,00 EUR begrenzt.   

cc)  Bis zu der Höchstentschädigung von 
300,00 EUR ersetzt der Versicherer im 
Schadensfall die nachgewiesenen Repara-
turkosten bis zur Höhe des Zeitwerts. Ist 
eine Reparatur nach fachmännischer Be-
scheinigung nicht mehr möglich, wird der 
Zeitwert der zerstörten Sachen ersetzt. Bei 
Bruch eines Einzelskis werden die Kosten 
der Beschaffung eines Ersatzskis ersetzt, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer 
weist durch eine Bescheinigung des Her-
stellers nach, dass ein Ersatzski nicht be-
schafft werden kann.   

dd)  Werden infolge eines ersatzpflichtigen 
Schadens während der Reparatur oder Er-
satzbeschaffung gleichwertige Geräte ge-
mietet, so ersetzt der Versicherer im Rah-
men der Entschädigungsgrenze auch die 
nachgewiesenen Mietkosten für höchstens 
zehn Tage.  

e)   Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versi-
cherte eine der unter b) und c) genannten Ob-
liegenheiten, so richten sich die Rechtsfolgen 
nach § 12 Nr. 3 und 4.   

 
6.  Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus 
Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate, tragbare 
Videosysteme, EDV-Geräte (z. B. PC, Pocket-PC, 
Laptop, Palm) und Software, jeweils mit Zubehör, 
sind – unbeschadet der Entschädigungsgrenze in 
§ 4 Nr. 1 – nur versichert, solange sie 
a)  bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt 

werden oder 
b)  in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt 

mitgeführt werden oder 
c)  einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung 

übergeben sind oder 
d)  sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen 

Raum eines Gebäudes, eines Passagierschif-
fes, eines Zuges oder in einer bewachten Gar-
derobe befinden; Schmucksachen und Gegen-
stände aus Edelmetall jedoch nur, solange sie 
außerdem in einem verschlossenem Behältnis 
untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch 
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gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst 
bietet. 

Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosys-
teme jeweils mit Zubehör sind auch dann versichert, 
wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht 
einsehbaren Behältnissen einem Beförderungsun-
ternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung über-
geben sind. 
 
7.  Nicht versichert sind: 
Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und 
Dokumente aller Art, Gegenstände mit überwiegen-
dem Kunst- oder Liebhaberwert, Prothesen jeder Art, 
sowie Land-, Luft-, und Wasserfahrzeuge jeweils mit 
Zubehör, einschließlich Hängegleiter.  
Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahrräder, 
Segelsurfgeräte, Falt- und Schlauchboote sowie für 
Skier, Skibobs und Schlitten im Umfang von § 1 
Nr. 3; Ausweispapiere (§ 9 Nr. 1 d) sind ebenfalls 
versichert. 
 
§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 
 
Versicherungsschutz besteht 
1.  wenn versicherte Sachen abhandenkommen, 
zerstört oder beschädigt werden, während sich das 
Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförderungsun-
ternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers 
oder einer Gepäckaufbewahrung befindet; 
 
2.  während der übrigen Reisezeit für die in § 2 
Nr. 1 genannten Schäden durch 
a)  Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberi-

sche Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter 
(vorsätzliche Sachbeschädigung); 

b)  Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- 
oder Hängen lassen – bis zur Entschädigungs-
grenze in § 4 Nr. 2; 

c)  Transportmittelunfall oder Unfall eines Versi-
cherten; 

d)  bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, 
einschließlich Regen und Schnee; 

e)  Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion; 
f)  höhere Gewalt; 
 
3.  Wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausge-
liefert wird (den Bestimmungsort nicht am selben 
Tag wie der Versicherte erreicht).  
Ersetzt werden – im Rahmen der für den Vertrag 
geltenden Versicherungssumme – die nachgewiese-
nen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 
1.500,00 EUR. 
 
§ 3 Ausschlüsse 
 
1.  Ausgeschlossen sind die Gefahren 
a)  des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnli-

cher Ereignisse und solche, die sich unabhän-
gig vom Kriegszustand aus der feindlichen 
Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus 
dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als 
Folge einer dieser Gefahren ergeben; 

b)  von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, 
terroristischen oder politischen Gewalthandlun-
gen, unabhängig von der Anzahl der daran be-
teiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bür-
gerlichen Unruhen; 

c)  der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger 
Eingriffe von hoher Hand; 

d)  aus der Verwendung von chemischen, biologi-
schen, biochemischen Substanzen oder elek-
tromagnetischen Wellen als Waffen mit ge-
meingefährlicher Wirkung, und zwar ohne 
Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

e)  der Kernenergie oder sonstiger ionisierender 
Strahlung. 

Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie 
richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kern-
anlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet 
und schließen hierfür u. a. Haftpflichtversiche-
rungen ab. 

 
2.  Der Versicherer leistet keinen Ersatz für 
Schäden, die verursacht werden durch die natürliche 
oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten 
Sachen, Abnutzung oder Verschleiß; 
 
§ 4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden 
 
1.  Schäden an Pelzen, Schmucksachen und 
Gegenständen aus Edelmetall sowie an- Mobiltele-
fonen/Smartphones, Foto-, Filmapparaten, tragbaren 
Videosystemen, EDV-Geräte (z. B. PC, Pocket-PC, 
Laptop, Palm) und Software, jeweils mit Zubehör 
(§ 1 Nr. 4), werden je Versicherungsfall insgesamt 
mit höchstens 50 Prozent der Versicherungssumme 
ersetzt. § 5 Nr. 1 d) und § 5 Nr. 2 Satz 2 bleiben 
unberührt. 
 
2. Schäden 
a)  durch Verlieren (§ 2 Nr. 2 b), 
b)  an Geschenken und Reiseandenken, die auf 

der Reise erworben wurden 
werden – im Rahmen der für den Vertrag geltenden 
Versicherungssumme – insgesamt bis zu 
1.500,00 EUR je Versicherungsfall ersetzt. 
 
§ 5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen 

und Wassersportfahrzeugen 
 
1. a)  Es besteht Versicherungsschutz gegen 

Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus unbeauf-
sichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder An-
hängern nur, soweit sich das Reisegepäck in 
einem fest umschlossenen und durch Ver-
schluss gesicherten Innen- oder Kofferraum be-
findet. 

b)  Der Versicherer haftet im Rahmen der Versi-
cherungssumme in voller Höhe nur, wenn 
nachweislich 
aa)  der Schaden tagsüber eingetreten ist. Als 

Tageszeit gilt allgemein die Zeit zwischen 
06:00 Uhr und 22:00 Uhr; 

bb)  das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in 
einer abgeschlossenen Garage – Park-
häuser oder Tiefgaragen, die zur allgemei-
nen Benutzung offen stehen, genügen 
nicht – abgestellt war:  

cc)  das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in 
einem durch Personal und Kameras über-
wachten Parkhaus oder Tiefgarage von 
Hotels und Ferienanlagen abgestellt war 
oder 

dd)  der Schaden während einer Fahrtunterbre-
chung von nicht länger als zwei Stunden 
eingetreten ist. 

c)  Kann der Versicherungsnehmer keine der unter 
b) genannten Voraussetzungen nachweisen, so 
ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf 
400,00 EUR begrenzt. 

d)  In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen 
oder Anhängern sind Pelze, Schmucksachen 
und Gegenstände aus Edelmetall nicht versi-
chert.  

e)  Mobiltelefone/Smartphones, Foto-, Filmappara-
te, tragbare Videosysteme, EDV-Geräte (z. B. 
PC, Pocket-PC, Laptop, Palm) und Software, 
jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, wenn 
sie im Fahrzeug uneinsehbar und/oder ver-
schlossen (z. B. im Handschuhfach) verstaut 
waren. 

2.  Es besteht Versicherungsschutz im unbeauf-
sichtigten Wassersportfahrzeug gegen Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl sowie Mut- und Böswilligkeit 
Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solan-
ge sich die Sachen in einem fest umschlossenen 
und durch Sicherheitsschloss gesicherten Innen-
raum (Kajüte, Backskiste o. Ä.) des Wassersport-
fahrzeuges befinden. Pelze, Schmucksachen, 
Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmappa-
rate, tragbare Videosysteme, EDV-Geräte (z. B. PC, 
Pocket-PC, Laptop, Palm) und Software jeweils mit 
Zubehör, sind im unbeaufsichtigten Wassersport-
fahrzeug nicht versichert. 
 
3.  Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige 
Anwesenheit eines Versicherten oder einer von ihm 
beauftragten Vertrauensperson beim zu sichernden 
Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur 
allgemeinen Benutzung offenstehenden Platzes 
o. Ä. 
 
4.  Verletzt der Versicherungsnehmer oder 
Versicherte eine der vorstehenden Obliegenheiten, 
so richten sich die Rechtsfolgen nach § 12 Nr. 3 
und 4. 
 
§ 6 Versicherungsschutz beim  

Camping/Zelten 
 
1.  Versicherungsschutz besteht auch für 
Schäden, die während des Zeltens oder Campings 
auf einem offiziellen (von Behörden, Vereinen oder 
privaten Unternehmern eingerichteten) Camping-
platz eintreten. 
 
2.  Werden Sachen unbeaufsichtigt (§ 5 Nr. 3) 
im Zelt oder Wohnwagen zurückgelassen, so be-
steht Versicherungsschutz für Schäden durch 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- oder 
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) 
nur, wenn 
a)  bei Zelten: 

der Schaden nicht während der Nachtzeit ein-
getreten ist. Als Nachtzeit gilt allgemein die Zeit 
zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr. Das Zelt ist 
mindestens zuzubinden oder zuzuknöpfen. 

b)  bei Wohnwagen: 
dieser durch Verschluss ordnungsgemäß gesi-
chert ist. Pelze, Schmucksachen und Gegen-
stände aus Edelmetall (§ 1 Nr. 4) sind im unbe-
aufsichtigten Zelt oder Wohnwagen nicht versi-
chert. 

 
3.  Foto-, Filmapparate und tragbare Videosys-
teme jeweils mit Zubehör, Uhren, optische Geräte, 
Jagdwaffen, Radio- und Fernsehapparate, Tonauf-
nahme- und Wiedergabegeräte, EDV-Geräte (z. B. 
PC, Pocket-PC, Laptop, Palm) und Software, jeweils 
mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie 
a)   bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt 

werden oder 
b)  in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt 

mitgeführt werden oder 
c)  der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur 

Aufbewahrung übergeben sind oder 
d)  sich in einem durch Verschluss ordnungsge-

mäß gesicherten Wohnwagen oder in einem 
fest umschlossenen und durch Verschluss ge-
sicherten Kraftfahrzeug auf einem offiziellen 
Campingplatz befinden. 

 
4.  Sofern kein offizieller Campingplatz (Nr. 1) 
benutzt wird, sind Schäden durch Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- 
oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschä-
digung) ausgeschlossen. 
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§ 7 Beginn und Ende des Versicherungs-
schutzes, Geltungsbereich 

 
1. Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des 
Vertrages beginnt der Versicherungsschutz - vorbe-
haltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmal-
prämie (siehe § 16) - mit dem Zeitpunkt, an dem 
zum Zwecke des unverzüglichen Antritts der Reise 
versicherte Sachen aus der ständigen Wohnung des 
Versicherten entfernt werden, und endet, sobald die 
versicherten Sachen dort wieder eintreffen. Wird bei 
Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht 
unverzüglich nach der Ankunft vor der ständigen 
Wohnung entladen, so endet der Versicherungs-
schutz bereits mit dieser Ankunft. 
 
2. Bei Versicherungsverträgen von weniger als 
einjähriger Dauer verlängert sich der Versicherungs-
schutz über die vereinbarte Laufzeit hinaus bis zum 
Ende der Reise, wenn sich diese aus vom Versicher-
ten nicht zu vertretenden Gründen verzögert und der 
Versicherte nicht in der Lage ist, eine Verlängerung 
zu beantragen. 
 
3. Die Versicherung gilt für den vereinbarten 
Bereich. 
 
4. Versicherungsschutz besteht auch für 
Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des 
ständigen Wohnorts des Versicherten; sie gelten 
auch als Reise im Sinne von Nr. 1.  
 
 
§ 8 Versicherungswert, Versicherungssumme 
 
1.  Die Versicherungssumme soll dem Versiche-
rungswert des gesamten versicherten Reisegepäcks 
gemäß § 1 entsprechen. Auf der Reise erworbene 
Geschenke und Reiseandenken bleiben unberück-
sichtigt. 
 
2.  Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, 
der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen 
gleicher Art und Güte am ständigen Wohnort des 
Versicherten anzuschaffen (Neuwert). 
 
3. Erhöhte Versicherungssumme  

bei Urlaubsreisen 
Bei Jahresverträgen verdoppelt sich die vereinbarte 
Versicherungssumme für Urlaubsreisen von mindes-
tens vier Tagen Dauer. Eine Anzeige der Urlaubsrei-
sen ist nicht erforderlich. Im Versicherungsfall hat 
der Versicherte auf Verlangen nachzuweisen, dass 
der Schaden auf einer solchen Urlaubsreise einge-
treten ist. 
 
§ 9 Entschädigung, Unterversicherung 
 
1.  Der Versicherer ersetzt  
a)  für zerstörte oder abhandengekommene 

Sachen den Betrag, der allgemein erforderlich 
ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am 
ständigen Wohnort des Versicherten anzu-
schaffen (Neuwert);  

b)  für beschädigte reparaturfähige Sachen die 
notwendigen Reparaturkosten und gegebenen-
falls eine bleibende Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert; 

c)  für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den 
Materialwert; 

d)  für die Wiederbeschaffung von Personal-
Ausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeug-
Papieren und sonstigen Ausweispapieren die 
amtlichen Gebühren. 

 

2.  Vermögensfolgeschäden werden nicht 
ersetzt. 
 
3.  Feststellung und Berechnung  

einer Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme gemäß § 8 bei Eintritt 
des Versicherungsfalls niedriger als der Versiche-
rungswert (§ 8 Nr. 2) der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung gem. 
§ 9 Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssum-
me zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der Versicherungssumme 
dividiert durch den Versicherungswert. 
 
§ 10 Zahlung und Verzinsung der  

Entschädigung 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellun-
gen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 
 
2. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht 
besteht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht inner-

halb eines Monats nach Meldung des Schadens 
geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen. 

b) Der Zinssatz liegt ein Prozentpunkt unter dem 
jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch 
bei vier Prozent und höchstens bei sechs Pro-
zent Zinsen pro Jahr. 

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschä-
digung fällig. 

 
3. Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 
2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann. 
 
4. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 
solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des 

Versicherungsnehmers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfah-

ren gegen den Versicherungsnehmer oder sei-
nen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalls noch läuft. 

 
§ 11 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 

oder seines Vertreters bis zum Vertrags-
schluss 

 
1. Wahrheitsgemäße und vollständige  

Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in 
Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der  
Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der 
Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die an-
deren Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei 
einer vom Versicherungsnehmer unverschulde-
ten Pflichtverletzung werden die anderen Be-
dingungen ab der laufenden Versicherungspe-
riode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die 
Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt 
der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzei-
gepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungs-
nehmers ist das Rücktrittsrecht des Versiche-
rers ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls zurück, so ist er nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer weist nach, dass die Verletzung der 
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, 
der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzei-
gepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder 
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen, es sei denn, der Versicherer hätte den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
ständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsände-
rung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung 
(c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherer den nicht angezeigten Gefahrenum-
stand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag we-
gen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt. 

 
3. Frist für die Ausübung der Rechte des 

Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rück-
tritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versi-
cherer innerhalb eines Monats in Textform geltend 
machen und dabei die Umstände angeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er 
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
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Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht 
und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm 
jeweils geltend gemachte Recht begründen. 
 
4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rück-
tritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem 
Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewie-
sen hat. 
 
5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Nrn. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichti-
gen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsneh-
mer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft 
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer 
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hat. 
 
7.  Erweiterte Anerkennung 
a) Der Versicherer erkennt an, dass ihm alle 

Umstände bekannt geworden sind, die im Zeit-
punkt der Antragstellung gegeben und für die 
Übernahme der Gefahr erheblich waren. 

b) Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verschwiegen worden 
sind. 

 
 
§ 12 Obliegenheiten des  

Versicherungsnehmers  
 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des  

Versicherungsfalls 
Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungs-
falls zu erfüllen hat, sind: 
a) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördli-

chen Sicherheitsvorschriften; 
b) die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten 

Sicherheitsvorschriften und sonstigen Verhal-
tensanforderungen zur Vermeidung eines Ver-
sicherungsfalls; 

 
2. Obliegenheiten bei Eintritt des  

Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des 

Versicherungsfalls 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und 

Minderung des Schadens zu sorgen, ins-
besondere Ersatzansprüche gegen Dritte 
(z. B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesell-
schaft, Gastwirt) form- und fristgerecht gel-
tend zu machen oder auf andere Weise si-
cherzustellen und Weisungen des Versi-
cherers zu beachten; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, 
nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, 

unverzüglich - ggf. auch mündlich oder te-
lefonisch - anzuzeigen; 

cc) Schäden durch strafbare Handlungen ge-
gen das Eigentum (z. B. Diebstahl, Raub, 
vorsätzliche Sachbeschädigung) unverzüg-
lich der Polizei unter Einreichung einer Lis-
te aller in Verlust geratenen Sachen anzu-
zeigen. Der Versicherte hat sich dies poli-
zeilich bescheinigen zu lassen. Bei Schä-
den durch Verlieren (§ 2 Nr. 2 b) hat der 
Versicherte Nachforschungen beim Fund-
büro anzustellen. 

dd) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tat-
bestandes dienlich sein kann. Er hat alle 
Belege, die den Entschädigungsanspruch 
nach Grund und Höhe beweisen, einzu-
reichen, soweit ihre Beschaffung ihm bil-
ligerweise zugemutet werden kann, und 
auf Verlangen ein Verzeichnis über alle bei 
Eintritt des Schadens gemäß § 1 versi-
cherten Sachen vorzulegen. 

ee) Schäden, die im Gewahrsam eines Beför-
derungsunternehmens (einschließlich 
Schäden durch nicht fristgerechte Ausliefe-
rung gem. § 2 Nr. 3 oder Beherbergungs-
betriebes eingetreten sind, diesen unver-
züglich zu melden. Dem Versicherer ist 
hierüber eine Bescheinigung einzureichen. 
Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden 
ist das Beförderungsunternehmen unver-
züglich nach der Entdeckung aufzufordern, 
den Schaden zu besichtigen und zu be-
scheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Re-
klamationsfristen zu berücksichtigen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung 
des Versicherers einem Dritten zu, so hat die-
ser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls 
zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsäch-
lichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Oblie-

genheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheits-
verletzung ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der 
Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
4. Kündigung durch den Versicherer bei  

Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 
grob fahrlässig eine in Nr. 1 genannte Obliegenheit, 
die er vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt hat. 
 
§ 13 Gefahrerhöhung 
 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach 

Abgabe der Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Ein-
tritt des Versicherungsfalls oder eine Vergröße-
rung des Schadens oder die ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber 
nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahr-
erheblicher Umstand ändert, nach dem der 
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht 
hat oder nach den Umständen als mitversichert 
gelten soll. 

 
2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 

Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, 
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Wil-
len eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er 
von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 
3. Kündigung oder Vertragsanpassung  

durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer 
den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvor-
liegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässig-
keit, kann der Versicherer unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in 
den Fällen nach Nrn. 2 b) und c) bekannt, kann 
er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte 
Prämie verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrer-
höhung um mehr als 10 Prozent oder schließt 
der Versicherer die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 
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4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 
Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versiche-

rungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers ent-
spricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nrn. 2 b) und 
c) ist der Versicherer für einen Versicherungs-
fall, der später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugegangen sein müssen, leis-
tungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-
lässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entspre-
chend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung 
zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hät-
te zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 
bestehen, 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nach-

weist, dass die Gefahrerhöhung nicht ur-
sächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falls oder den Umfang der Leistungspflicht 
war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalls die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung 
ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung ei-
ne seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-
chende erhöhte Prämie verlangt. 

 
§ 14 Beginn des Versicherungsschutzes, 

Dauer und Ende des Vertrages 
 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu 
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 
 
2.  Dauer und Ende des Vertrages 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitraum abgeschlossen.  
Der Vertrag verlängert sich mit dem Ablauf der 
Vertragslaufzeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu 
Jahr stillschweigend, wenn nicht bis zum jeweiligen 
Ablauftermin der anderen Vertragspartei eine 
Kündigung zugegangen ist.  
 
Während der ursprünglich vereinbarten Vertrags-
laufzeit kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
zum Ablauf in Textform kündigen, ohne dass eine 
Frist einzuhalten ist.  
Mit Beginn des ersten Verlängerungsjahres kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag täglich in Text-
form kündigen. Der Vertrag endet in diesem Fall mit 

Ablauf des Tages, an dem die Kündigung dem 
Versicherer zugegangen ist. Der Versicherungs-
nehmer kann den Vertrag auch zu einem späteren, 
in der Zukunft liegenden Zeitpunkt kündigen.  
Der Versicherer kann den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen Ablauf-
termin in Textform kündigen.  
 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
3. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Risikos Kenntnis erlangt. 
a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die 

vollständige und dauerhafte Auflösung des 
Haushaltes nach Aufnahme des Versiche-
rungsnehmers in eine stationäre Pflegeeinrich-
tung oder nach Aufgabe einer Zweit- oder Feri-
enwohnung.  

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des 
Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung des Versicherers über die 
vollständige und dauerhafte Haushaltsauflö-
sung, spätestens jedoch zwei Monate nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die 
Wohnung in derselben Weise nutzt wie der ver-
storbene Versicherungsnehmer.  

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versi-
cherten Interesses. 
 
§ 15 Prämien, Versicherungsperiode 
 
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, viertel-, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie im 
Voraus gezahlt. Entsprechend der Vereinbarung 
über laufende Zahlungen umfasst die Versiche-
rungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes 
Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie ist die 
Versicherungsperiode die vereinbarte Vertrags-
dauer, jedoch höchstens ein Jahr. 
 
§ 16 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, 

Folgen verspäteter Zahlung oder  
Nichtzahlung  

 
1.  Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie 
Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich 
nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versi-
cherungsscheines zu zahlen. 
Ist ein anderer, späterer Zeitpunkt vereinbart und im 
Versicherungsschein angegeben und obige Frist von 
14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheines 
abgelaufen, so ist die Prämie unverzüglich zum 
vereinbarten Zeitpunkt zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich 
nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung bewirkt ist. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des 
Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinba-
rungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie 
frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen.  
 
2. Rücktrittsrecht des Versicherers  

bei Zahlungsverzug 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem 
nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 

gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
3. Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder 
einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versi-
cherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetrete-
nen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 
 
§ 17 Folgeprämie 
 
1. Fälligkeit  
a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbar-

ten Versicherungsperiode fällig. 
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 

innerhalb des im Versicherungsschein oder in 
der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist. 

 
2. Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 
 
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht  

nach Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsneh-

mer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folge-
prämie auf dessen Kosten in Textform zur Zah-
lung auffordern und eine Zahlungsfrist von min-
destens zwei Wochen ab Zugang der Zah-
lungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die 
Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 
je Vertrag die rückständigen Beträge der Prä-
mie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und außerdem auf die Rechtsfolgen - Leis-
tungsfreiheit und Kündigungsrecht - auf Grund 
der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls mit der Zahlung der Prämie oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der 
Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit so-
fortiger Wirkung in Textform kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.  
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie 
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen.  

 
4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung 
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verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet.  
Für Versicherungsfälle, die nach dem Zugang der 
Kündigung aber vor erfolgter Prämienzahlung 
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz (siehe Nr. 3 b). 
 
§ 18 Lastschriftverfahren als Geschäftsgrund-

lage/Kündigungsrecht bei Widerruf 
 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Voraussetzung und Geschäftsgrundlage für den 

Abschluss des Versicherungsvertrages ist, dass 
der Versicherer vom Versicherungsnehmer  
oder von einer anderen Person zum Einzug der 
jeweils fälligen Prämie von dessen/deren Bank-
konto im Wege des Lastschriftverfahrens er-
mächtigt wurde und diese Ermächtigung auf-
rechterhalten wird. Zur Sicherstellung des er-
folgreichen Prämieneinzugs im Lastschriftver-
fahren hat der Versicherungsnehmer dafür Sor-
ge zu tragen, dass sein Konto zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Prämie eine ausreichende 
Deckung aufweist. 

b) Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer Zahlungsaufforderung des Versiche-
rers (in Textform) erfolgt. 

 
2.  Kündigungsrecht bei Widerruf der  

Ermächtigung zum Lastschrifteinzug 
Wird die Lastschrift-Einzugsermächtigung widerru-
fen, so kann der Vertrag vom Versicherer zum Ende 
des laufenden Versicherungsmonats außerordentlich 
gekündigt werden. 
 
3.  Änderung des Zahlungsweges 
Kann die fällige Prämie mangels Kontodeckung nicht 
abgebucht werden oder wird eine Lastschrift von 
dem/der Kontoinhaber/in bzw. deren Bankinstitut 
trotz korrekter Abbuchung zurückgegeben, ist der 
Versicherer hinsichtlich der offenen und zukünftig 
fällig werdenden Prämien berechtigt, vom Versiche-
rungsnehmer die Prämienzahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Begleichung der rückständigen 
sowie zukünftig fällig werdenden Prämien auf einem 
alternativen Zahlungsweg erst verpflichtet, wenn er 
hierzu vom Versicherer in Textform aufgefordert 
wurde. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
§ 19 Prämie bei vorzeitiger  

Vertragsbeendigung 
 
1. Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung 

steht dem Versicherer für diese Versicherungs-
periode nur derjenige Teil der Prämie zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat.  

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem 
Beginn der Versicherung weg, steht dem Versi-
cherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat. 

 
2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, 

Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versi-
cherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, 
seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraus-
setzung ist, dass der Versicherer in der Beleh-
rung über das Widerrufsrecht, über die Rechts-
folgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer 
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 
der Versicherer zusätzlich die für das erste Ver-
sicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; 
dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rück-
tritt des Versicherers beendet, weil der Versi-
cherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen 
der Versicherer vor Vertragsannahme in Text-
form gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rück-
tritt des Versicherers beendet, weil die einmali-
ge oder die erste Prämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch An-
fechtung des Versicherers wegen arglistiger 
Täuschung beendet, so steht dem Versicherer 
die Prämie bis zum Wirksamwerden der An-
fechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht be-
steht, oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen  
oder für ein anderes künftiges Interesse ge-
nommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsge-
bühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht beste-
hendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 

 
§ 20 Überversicherung 
 
1. Übersteigt die Versicherungssumme den 
Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann 
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungs-
nehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herab-
setzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet 
haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit 
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 
 
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 
 

§ 21 Mehrere Versicherer 
 
1. Definition 
Mehrfache Versicherung liegt vor, wenn eine versi-
cherte Sache gegen dieselbe Gefahr durch mehrere 
Verträge versichert ist. Wird bezüglich desselben 
Interesses bei einem Versicherer der entgehende 
Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige 
Schaden versichert liegt ebenfalls eine Mehrfachver-
sicherung vor. 
 
2. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem 
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versi-
cherer und die Versicherungssumme anzugeben. 
 
3. Haftung und Entschädigung bei  

Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse 

gegen dieselbe Gefahr versichert und überstei-
gen die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die 
von jedem Versicherer ohne Bestehen der an-
deren Versicherung zu zahlen wären, den Ge-
samtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung 
vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach 
seinem Vertrage obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als 
den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Ver-
sicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so er-
mäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegen-
den Vertrag in der Weise, dass die Entschädi-
gung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen, aus denen die Prämien errech-
net wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von 
Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leis-
ten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfach-
versicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, 

durch den die Mehrfachversicherung entstan-
den ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er 
verlangen, dass der später geschlossene Ver-
trag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch 
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herab-
setzung der Versicherungssumme und Anpas-
sung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt 
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wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer 
zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwen-
den, wenn die Mehrfachversicherung dadurch 
entstanden ist, dass nach Abschluss der meh-
reren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig 
oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und der Prämien 
verlangen. 

 
§ 22 Kosten für die Abwendung, Minderung 

und Ermittlung des Schadens 
 
1. Aufwendungen zur Abwendung und  

Minderung des Schadens 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, 

die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalls den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte oder die er auf Weisung 
des Versicherers macht. 

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendun-
gen, um einen unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen 
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn 
diese Aufwendungen bei einer nachträglichen 
objektiven Betrachtung der Umstände verhält-
nismäßig und erfolgreich waren oder die Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers er-
folgten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 
nach a) und b) entsprechend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die 
sonstige Entschädigung für versicherte Sachen 
betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 
gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen 
des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leis-
tungen der Feuerwehr oder anderer Institutio-
nen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im 
öffentlichen Interesse erbracht werden. 

 
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung  

des Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten 

Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststel-
lung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, 
sofern diese den Umständen nach geboten wa-
ren. Zieht der Versicherungsnehmer einen 
Sachverständigen oder Beistand hinzu, so wer-
den diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zu-
ziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom 
Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen. 

 
§ 23 Übergang von Ersatzansprüchen 
 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf 
den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-

macht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des 
Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der 
er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend ge-
macht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 
 
2.  Eingeschränkte Regressmöglichkeit  
Regress gegen das Personal des Versicherungs-
nehmers oder gegen anderweitige berechtigte 
Benutzer (nicht Reparatur-/Wartungsfirmen) wird nur 
geltend gemacht, soweit diese Personen den 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt haben oder für den Schaden Ersatz aus einer 
Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann.  
 
3.  Obliegenheiten zur Sicherung von  

Ersatzansprüchen 
a)  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzan-

spruch oder ein zur Sicherung dieses An-
spruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wah-
ren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs 
auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mit-
zuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leis-
tung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit trägt der Versicherungsnehmer. 

b)  Es liegt keine Obliegenheitsverletzung gem. 
§ 12 vor, wenn der Versicherungsnehmer vor 
Eintritt des Versicherungsfalls im Rahmen des 
üblichen auf Ersatzansprüche verzichtet. 

 
§ 24 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 
1. Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 
Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats 
seit dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zulässig. 
 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des 
Versicherungsjahres in Textform zu kündigen. 
 
3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 
 
§ 25 Keine Leistungspflicht aus besonderen 

Gründen 
 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige  

Herbeiführung des Versicherungsfalls 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versiche-

rungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versiche-
rer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch 
rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in 
der Person des Versicherungsnehmers festge-
stellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des 
Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden 
grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des 

Versicherungsfalls 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht 
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die 
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht.  
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch 
durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 
 
§ 26 Anzeigen, Willenserklärungen,  

Anschriftenänderungen 
 
1. Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und 
soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 
bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimm-
ten Erklärungen und Anzeigen, die das Versiche-
rungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegen-
über dem Versicherer erfolgen, in Textform (z. B. per 
Brief, Fax oder E-Mail) abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Stelle oder an die Hauptver-
waltung des Versicherers gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw.  

Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versi-
cherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei 
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namens-
änderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. 
 
3. Nichtanzeige der Verlegung der  

gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung 
unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abge-
schlossen, finden bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 
entsprechend Anwendung. 
 
§ 27 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versi-

cherungsvertrages, 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis 

einschließlich dessen Beendigung, 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Ab-

schluss des Vertrages und während des Versi-
cherungsverhältnisses. 

 
2. Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln.  
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§ 28 Repräsentanten 
 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis 
und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen. Repräsentant ist, wer im Bereich der Risi-
koverwaltung befugt ist, selbstständig in einem 
gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfang für 
den Versicherungsnehmer zu handeln. 
 
§ 29 Bedingungsänderung 
 
Der Versicherer ist berechtigt, einzelne Regelungen 
dieser Versicherungsbedingungen mit Wirkung für 
bestehende Verträge zu ändern, zu ergänzen oder 
zu ersetzen (Anpassung), wenn die Voraussetzun-
gen nach den Ziffern 1 bis 3 erfüllt sind: 
 
1. Unwirksamkeit einzelner Regelungen 
Die Regelung in diesen Versicherungsbedingungen 
ist unwirksam geworden durch folgende Ereignisse: 
– ein Gesetz, auf dem die Bestimmungen des 

Versicherungsvertrages beruhen, ändert sich 
oder 

– es ergeht höchstrichterliche Rechtsprechung, 
die den Versicherungsvertrag unmittelbar be-
trifft oder 

– es ergeht eine konkrete, individuelle, uns 
bindende Weisung der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht oder der Kartellbe-
hörden im Wege eines bestandskräftigen Ver-
waltungsakts. 

Das gilt auch, wenn eine im Wesentlichen inhalts-
gleiche Regelung in den Versicherungsbedingungen 
eines anderen Versicherers durch eines der genann-
ten Ereignisse unwirksam geworden ist. 
 
2. Störung des Gleichgewichts zwischen 

Leistung und Gegenleistung 
Durch die Unwirksamkeit ist eine Vertragslücke 
entstanden, die das bei Vertragsschluss vorhandene 
Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung 
in nicht unbedeutendem Maße stört, und es besteht 
keine konkrete gesetzliche Regelung zum Füllen der 
Lücke. 
 
3. Keine Schlechterstellung 
Die angepassten Regelungen dürfen Sie als einzel-
ne Bedingungen oder im Zusammenwirken mit 
anderen Bedingungen des Vertrages nicht schlech-
ter stellen als die bei Vertragsschluss vorhandenen 
Regelungen. 
 
4. Durchführung der Anpassung 
Die nach den Ziffern 1 bis 3 zulässigen Änderungen 
werden dem Versicherungsnehmer in Textform 
bekannt gegeben und erläutert. Sie finden Anwen-
dung, wenn der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer die Änderung sechs Wochen vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilt und ihn in 
Textform auf sein Kündigungsrecht nach Ziffer 5 
hinweist. 
 
5. Kündigung 
Macht der Versicherer von seinem Recht zur Bedin-
gungsanpassung Gebrauch, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb von sechs 
Wochen nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers kündigen. Die Kündigung wird mit Zugang beim 
Versicherer wirksam, frühestens jedoch zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Bedingungsanpas-
sung. 
 

§ 30 Verjährung 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht 
mit. 
 
§ 31 Leistungsgarantie gegenüber  

GDV-Musterbedingungen 
Wir garantieren Ihnen, dass die Leistungen die 
dieser Reisegepäckversicherung zu Grunde liegen-
den "Allgemeinen Bedingungen für die Reisege-

päckversicherung (AVB Reisegepäck)" Sie in 
keinem Punkt schlechter stellen als die vom Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. (GDV) empfohlenen Bedingungen 
(Stand Januar 2008). 
 
§ 32 Zuständiges Gericht 
 
1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung ist neben den 
Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 
 
3.  Verlegt der Versicherungsnehmer nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Versiche-
rungsvertragsgesetzes oder ist sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des 
Versicherers zuständig. 
 
§ 33 Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
§ 34 Versicherungsjahr 
 
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen 
Zeitraum von zwölf Monaten (Versicherungsmona-
te). Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch 
nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versiche-
rungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden 
Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertrags-
ablauf sind jeweils ganze Jahre. 
 

§ 35 Sanktions-/Embargoklausel 
 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 
Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
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